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Kommentar zum Beitrag über MediScore zur Nutzenbewertung von Medikamenten [1]

Der Nutzen wird nicht quantifiziert

In der SÄZ vom 30. 10. 2013 orientieren Beat Seiler  
et al. über die Erfahrung der Helsana mit dem Medi-
Score-Modell im Off Label Use [1]. Dieses Modell be-
nutzt ein Punktesystem und beurteilt aufgrund von 
Studiendaten, ob der Nutzen einer Behandlung ge-
nügend gross ist, um sie ausserhalb der Spezialitäten-
liste zulasten der Krankenversicherung zu vergüten. 
Das Modell erlaubt aber keine quantitative Nutzen-
bewertung: Der Score für eine Therapie ist gleich 
hoch, ob sie zu einer Lebensverlängerung von drei 
Jahren oder nur von sechs Monaten führt. Zudem 

kann in diesem Modell auch ein sehr bescheidener 
Nutzen – beispielsweise eine Verlängerung nur des 
progressionsfreien Überlebens um lediglich acht 
Wochen – bereits dazu führen, dass KVV Art. 71 als 
erfüllt betrachtet und die Kostenübernahme emp-
fohlen wird. 

Im Helsana-Modell werden Behandlungen, die 
die Bedingungen von Art. 71 KVV für die Kostenüber-
nahme erfüllen, aufgrund der Punktezahl semiquan-
titativ in zwei Nutzenkategorien eingeteilt. Wie diese 
in eine Vergütung überführt werden, wird nicht kom-
muniziert. Der Bundesgerichtsentscheid zu Myozym 
und der Art. 71 KVV verlangen aber eine Korrelation 
von Vergütung und Nutzen. Diese Bedingung erfüllt 
das Helsana-Modell mit lediglich zwei Kategorien   
u. E. nicht. 

Weder die Abstufung der Vergütung entsprechend 
den beiden Kategorien noch die Höhe der Vergütung 
werden kommuniziert. Bei fehlender Transparenz ist 
somit auch nicht nachvollziehbar, ob die von den 
Versicherern ausgehandelte Vergütung dem Gebot 
der Verallgemeinerbarkeit Rechnung trägt, die das 
Bundesgericht im Myozymentscheid fordert [2]. Der 
hohe Preis der Top 20 Medikamente und der in den 
Studien oft bescheidene Nutzen von solchen teuren, 
zielgerichteten Therapien lassen zweifeln, ob die ver-
handelten Vergütungen tatsächlich dem Gebot der 
Verallgemeinerbarkeit genügen. Somit eignet sich 
das Mediscore-Modell nicht, den Bundesgerichtsent-
scheid zu Myozym und damit Art. 71 KVV umzuset-
zen. Lediglich ein Modell, das den Nutzen quantifi-

ziert und transparent in eine Vergütung überführt, 
wäre da zielführend. 

Da die ausgehandelten Vergütungen zu den ein-
zelnen Indikationen nicht offengelegt werden, bleibt 
die Vermutung, dass der Off Label Use (OLU) für die 
Pharmafirmen weiterhin attraktiver ist als die ordent-
liche Registrierung einer neuen Indikation. Statt zu 
fordern, in der Schweiz solle nur mit einem Modell 
gearbeitet werden, sollten vielmehr die Vergütungen 
zu den einzelnen Indikationen offengelegt werden.  
So lange dies nicht geschieht, birgt das MediScore-

Modell die Gefahr in sich, eine Vergütungspraxis zu 
legitimieren, die den Willen des Gesetzgebers um-
geht, auch im OLU nur verallgemeinerbare Vergütun-
gen zu bezahlen. Diese Industriefreundlichkeit des 
Modells ist nicht weiter verwunderlich, wurde es doch 
in Zusammenarbeit mit den Herstellern erarbeitet. 

Die evidenzbasierte Nutzenbewertung (EBN) der 
SGMO [3] weist die oben beschriebenen Mängel 
nicht auf. Sie legt den Nutzen aufgrund von Studien-

Jürg Nadig a, Thomas Kroner b

a  Präsident der Schweizerischen 
Gesellschaft für  
Medizinische Onkologie

b  Ehemaliger Leiter der 
Arbeitsgruppe OLU der SGMO 
und der SGV, Facharzt für 
Medizinische Onkologie und 
Innere Medizin

Korrespondenz:
Dr. med. Jürg Nadig MAE
Facharzt für Medizinische 
Onkologie und Innere Medizin 
Bannhaldenstrasse 7
CH-8180 Bülach
Tel. 044 862 73 00
Fax 044 862 73 01

juerg.nadig[at]hin.ch

«Lediglich ein Modell, das den Nutzen quantifiziert und transparent  
in eine Vergütung überführt, wäre da zielführend.» 

Die Vergütung von Medikamenten sollte  
mit ihrem Nutzen korrelieren.
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daten quantitativ fest. Der Nutzen setzt sich aus den 
zwei zentralen Parametern Lebensverlängerung und 
Lebensqualitätsverbesserung zusammen. Er wird  
linear in eine Vergütung übergeführt. Eine mögliche 
Basis für die Festlegung der Vergütung wird vorge-
schlagen. Damit wäre die jährliche Vergütung für Gli-
vec bereits nach der Erstpublikation etwa gleich hoch 
gewesen wie die heutigen Jahreskosten. 

Die Probleme im OLU lassen sich wegen der ver-
schiedenen gesetzlichen Rahmenbedingungen wahr-
scheinlich nur über eine Tarifvereinbarung zwischen 
Industrie, Kostenträgern und Ärzten lösen. Das in  
einer solchen Tarifvereinbarung verwendete Modell 
sollte eine evidenzbasierte quantitative Nutzenbewer-
tung linear in eine Vergütung überführen.
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